
G E S U N D H E I T S -  
U N D  S O Z I A L P O L I T I K

Im Sozialgesetzbuch V (SGB V)
gelten als „Psychotherapeuten“
lediglich die Psychologischen

Psychotherapeuten und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten. Die Legaldefinition des „Psy-
chotherapeuten“ schließt die Ärzte
begrifflich aus.Anders hingegen das
Gesetz über die Berufe des Psycho-
logischen Psychotherapeuten und
des Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten (PsychThG). Die-
ses fasst unter den Begriff „Psycho-
therapeut“ auch die ärztlichen Psy-
chotherapeuten. Dies ist insofern
bemerkenswert, als das SGB V ge-
rade im Hinblick auf die Schaffung
des PsychThG abgeändert worden
ist. Die Gesetzesmaterialien geben
keinen Hinweis darauf, dass dabei
bewusst eine unterschiedliche Ter-
minologie geschaffen werden soll-
te.

Wurzeln in der Medizin 

Historisch betrachtet hat die Psy-
chotherapie ihre Wurzeln in der
Medizin. Aus der Medizin und ins-
besondere der Psychiatrie entwi-
ckelte sich die Psychotherapie noch
vor der modernen (empirischen)
Psychologie. Nach historischem
Verständnis bezieht der Begriff
„Psychotherapeut“ die ärztlichen
Psychotherapeuten somit selbstver-
ständlich ein.

Die Durchsicht der Gesetzesma-
terialien lässt darauf schließen, dass
es im Laufe der Beratungen zur Än-
derung des SGB V zu einer seman-
tischen Verkürzung der Begrifflich-
keit „Psychologischer Psychothera-

peut“ zum Psychotherapeuten ge-
kommen ist.

Sachlich begründbare Motive für
ein Auseinanderfallen der Begriff-
lichkeiten, etwa im Hinblick auf die
unterschiedliche Regelungsfunkti-
on des SGB V und des PsychThG,
lassen sich indes nicht finden.

Korrekturbedarf

Die jetzige Fassung des SGB V
mit ihrer vom PsychThG abwei-
chenden Definition des „Psycho-
therapeuten“ basiert demnach
nicht auf der Intention des Gesetz-
gebers und bedarf daher der Kor-
rektur.

Die Bedeutung der Wahl klarer
Begrifflichkeiten hat der Gesetz-
geber bei der Schaffung des
PsychThG erkannt. So heißt es in
der Gesetzesbegründung zum spä-
ter vom Bundestag angenommenen
Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU/CSU und der FDP (BT-Dr.
13/8035 v. 24.06.1997):

„Die Berufsbezeichnung ,Psy-
chologischer Psychotherapeut‘
bzw. ,Psychologische Psychothera-
peutin‘ wird gewählt, weil die Be-
zeichnung ,Psychotherapeut‘ den
Inhalt der Berufstätigkeit und
dessen heilberuflichen Charakter
zum Ausdruck bringt. Die Hinzu-
fügung der Bezeichnung ,Psycho-
loge‘ soll auf die Vorbildung der
Berufsangehörigen hinweisen und
diese im Interesse der notwendi-
gen Information der Patienten
von psychotherapeutisch tätigen
Ärztinnen und Ärzten unterschei-
den.“  

Terminologische Ausgrenzung

Ziel der Änderung des SGB V war
es, die Psychologischen Psychothera-
peuten in der psychotherapeutischen
Versorgung den psychotherapeutisch
tätigen Ärzten gleichzustellen (vgl.
Beschluss, Empfehlung und Bericht
des Ausschusses für Gesundheit, BT-
Dr. 13-9212). Zumindest begrifflich
ist jedoch nunmehr nicht nur eine
Gleichstellung erreicht worden. Die
Verhältnisse haben sich zu Lasten
der Ärztinnen und Ärzte umgekehrt,
indem die Ärzte terminologisch aus-
gegrenzt werden.

Dies gilt im Übrigen auch für die
Bezeichnung der Kammern der
Psychologischen Psychotherapeu-
ten als „Psychotherapeutenkam-
mern“. Darauf hat die Ärztekam-
mer Nordrhein den dafür verant-
wortlichen Landesgesetzgeber in
Nordrhein-Westfalen rechtzeitig
und deutlich hingewiesen.

Dass die begriffliche Verwirrung
ursprünglich keineswegs beabsich-
tigt war, zeigt die Dokumentation der
Beratungsgespräche zum PsychThG
im Bundestagsausschuss und hier
insbesondere der Mitglieder der
CDU/CSU und FDP-Fraktion. Eine
Benachteiligung oder Zurückdrän-
gung der Ärztinnen und Ärzte durch
die gesetzliche Änderung war vom
Parlament nicht gewollt.
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